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 Veröffentlicht am 22.01.2008

Norm

UrhG §1 Abs1

UrhG §2 Z2

Rechtssatz

Soll eine Musiknummer durch das Ausdrucksmittel der Körpersprache im weiteren Sinn (also durch Bewegungen,

Mimik, Gebärden, Gestik) auf der Bühne in einer individuell eigenartigen Weise dargestellt werden, die über das von

der Lehre überlieferte oder auch durch neue Stilrichtungen vorgegebene Handwerk der Tanzkunst oder über die

Verwendung gängiger Gebärden und Mimik hinausgeht, und werden dadurch Gedanken und Emp9ndungen zum

Ausdruck gebracht, so fällt ein solcher festgelegter choreogra9scher Bewegungsablauf unter den urheberrechtlichen

Werkbegriff.
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